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Graz, 20.09.2021 

 

COVID-Schutzmaßnahmen der PH Steiermark im WS 2021/22  
 
Die Pädagogische Hochschule Steiermark startet im WS 2021/22 auf Basis der Leitlinie zum „Qualitäts-
rahmen für Blended Learning“ wieder in den Präsenzbetrieb. Lehrveranstaltungen, Prüfungen und 
Beratungsgespräche können in Präsenz stattfinden. Auch in den Büros der Verwaltung wird wieder in 
Präsenz gearbeitet. Die Kapazitäten der Lehrräume werden außer in der Aula auf 100 % ausgeweitet.  
 
Ab 1. Oktober 2021 gelten folgende COVID-Schutzmaßnahmen: 
 

3-G-Regel 
• An der PH Steiermark gilt die 3-G-Regel. Bitte führen Sie immer einen 3-G-Nachweis und 

Identitätsausweis mit. Informationen dazu erhalten Sie hier: https://gruenerpass.gv.at. 
• Der Zutritt zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zu den Büros, zur Bibliothek, in die 

Studienabteilung und Mensa ist ausschließlich mit 3-G-Nachweis gestattet. 
• Nicht nur Studierende, auch Lehrende und Verwaltungsbedienstete müssen einen 3-G-

Nachweis vorbringen. 
• Personen ohne Nachweis werden der Lehrveranstaltung und des Gebäudes verwiesen.  

 
        3-G-Kontrolle  

• Es werden Zutritts- und Stichprobenkontrollen durchgeführt.  
• Die 3-G-Kontrolle bei Studierenden erfolgt durch die Lehrenden zu Beginn der Lehrveranstalt-

ungen, Prüfungen und Beratungsgespräche (z.B. Masterarbeitsbesprechungen). 
• Verwaltungsbedienstete überprüfen in der Studienabteilung, Bibliothek und in allen Büros.  
• Die 3-G-Kontrolle bei Lehrenden und Verwaltungsbediensteten wird zentral durch das 

Rektorat, die Rektoratsdirektion und die OE-Leitungen durchgeführt. 
• Bei Lehrveranstaltungen mit großer Teilnehmer*innenzahl (z.B. in der Aula am Hasnerplatz, 

im Festsaal am Ortweinplatz, in der HPH in der Theodor-Körner Straße etc.) wird mit 
Unterstützung von Verwaltungsbediensteten kontrolliert.  
 

FFP2-Maske  
• Das Tragen von FFP2-Masken ist verpflichtend.  
• Beim Sitzen in Lehrveranstaltungen, bei Prüfungen und Beratungsgesprächen sowie am 

Arbeitsplatz kann die FFP2-Maske abgenommen werden. 
 
Hygiene- und Verhaltensregeln  

• Des Weiteren gelten die üblichen Verhaltensregeln der Hände- und Niesetikette. 
• Lehrräume müssen stets regelmäßig gelüftet werden.  
• Alle Desinfektionsmaßnahmen des letzten Studienjahres gelten weiterhin. Desinfektions-

spender stehen ausreichend zur Verfügung.  
• Alle Räume der PH Steiermark werden abends regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

https://www.phst.at/fileadmin/News/SS_2021/2021_08_24_Blended_Learning_Leitlinie_2021_V2.pdf
https://www.phst.at/fileadmin/News/SS_2021/2021_08_24_Blended_Learning_Leitlinie_2021_V2.pdf
https://gruenerpass.gv.at/
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Bibliothek 

• In der Bibliothek ist ein 3-G-Nachweis zu erbringen.  
• Die Lesesäle sind geöffnet, die Arbeitsplätze in den Lesesälen müssen weiterhin über die 

Sitzplatzreservierung gebucht werden. 
• Für das Contact Tracing wird um Eintragung in eine Zutrittsliste u. Lichtbildausweis gebeten.  
• Öffnungszeiten: MO – DO 07.30 – 17.00, FR 07.30 – 14.00 

 
Studienabteilung 

• Auch in der Studienabteilung gelten die verpflichtenden Schutzmaßnahmen des 3-G-Nach-
weises und der FFP2-Maske. 

• Der Zutritt ist max. 3 Personen gleichzeitig gestattet.  
• Für das Contact Tracing wird um Eintragung in eine Zutrittsliste u. Lichtbildausweis gebeten.  
• Öffnungszeiten: MO, DI, DO, FR 09.00 – 12.00 Uhr, MI 13.00 – 15.30 nach Vereinbarung 

 
Studierräume 

• Für Arbeiten außerhalb der Lehre stehen Studierräume zur Verfügung. Sie gelten als allge-
meine Verkehrsflächen und werden auf den Screens und der Website bekanntgegeben.  
 

Büros und Sonderräume 
• Für die Lehre in Sonderräumen (Turnsaal, Küche etc.) gelten die bekannten Regelungen. 
• Die Arbeitsplatznutzung und der Bürobetrieb erfolgen unter Einhaltung der Hygiene- und 

Verhaltensregeln in gewohnter Art und Weise.  
• Für Praktika und spezielle Lehrveranstaltungen (z.B. Exkursionen) gelten gesonderte Regel-

ungen.  
 
Aula 

• Veranstaltungen in der Aula sind mit einer maximalen Raumauslastung von 100 Personen in 
Präsenz möglich.  

 
Mensa  

• Die Mensa (Buffett, Mezzanin und Cafeteria) ist für Studierende, Lehrende und Verwaltungs-
bedienstete geöffnet und kann mit 3-G-Nachweis betreten werden. 

• Es gelten die Gastronomiebestimmungen.  
• Die Schüler*innen der Praxisschulen essen im Buffet und im Mezzanin von 11.00 – 13.30. 

Die Cafeteria kann während der gesamten Öffnungszeiten besucht werden.  
• Öffnungszeiten: MO – FR 09.00 – 16.00      

 
Contact Tracing 

• Für das Contact Tracing gelten die bekannten Regeln. 
• Lehrende halten die Sitzplatznummern vom vorliegenden Foto des Lehrraums auf der 

Teilnehmer*innenliste fest. 
• In den Büros werden Besucher*innen-, bei Besprechungen Zutrittslisten geführt 
• Es besteht die Pflicht zur Meldung von „COVID-Fällen“ über das COVID-19-Meldeformular.  

https://www.phst.at/phst/organisation-leitung/verwaltung/bibliothek/
https://www.termino.gv.at/meet/p/05e38539cd5a86e88b5ab6254bd75cb1-64378
https://www.phst.at/phst/organisation-leitung/verwaltung/studienabteilung/
https://gruenerpass.gv.at/
https://gruenerpass.gv.at/
https://www.phst.at/phst/service/mensa/
https://gruenerpass.gv.at/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QTitB94GhUWl_mVPmAwv_q4Ou3viA2tElezmHzMHKltUNFJYUFgzUk9HM041NUozUDdGV0EwTUNTVS4u

